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MITTEILUNGEN UND NACHRICHTEN
Heilpädagogisches Seminar Zürich. Das Heilpädagogische Seminar Zürich

veranstaltet für das Studienjahr 1946/47 wieder einen Aushildungskurs für Lehrer und
Erzieher entwicklungsgehemmter Kinder (blinde, taube, sprachgebrechliche, geistes-*
schwache und schwererziehbare Kinder). — Aufgenommen werden in erster Linie die
Inhaber eines Lehrpatentes oder Kindergärtnerinnendiploins. — Anmeldungen mit
Lebenslauf, Zeugnisabschriften und einem ärztlichen Zeugnis sind zu richten an die
Leitung des Heilpädagogischen Seminars Zürich, Kantonsschulstraße 1. Anmeldefrist bis
l.März 1946.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz steht seit längerer Zeit mit den
alliierten Besatzungsbehörden in Deutschland wegen der Zulassung von Hilfe an die
deutschen Kinder und Kranken in Verhandlungen. Mit Communiqué vom 14. Dezember
1945 hat es deren erfolgreichen Abschluß für Groß-Berlin melden können. Anschließend
kann mitgeteilt werden, daß je ein entsprechendes Abkommen am 6. November 1945 für
die britische und am 7. Dezember 1945 für die französische Zone abgeschlossen wurde.
Danach ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ermächtigt, Medikamente,
Lebensmittel und Kleider, die ihm für die deutsche Zivilbevölkerung und die Ostflüchtlinge

zur Verfügung gestellt werden, in die britische und französische Zone zu bringen
und unter seiner Kontrolle dort an Kinder und Kranke zu verteilen. Die Ermächtigung
gilt auch für humanitäre Organisationen, soweit sie mit dem Internationalen Roten Kreuz
zusammenarbeiten.

Das 500 000. SJW-Heft im Jahre 1945. Das Schweizerische Jugendschriftenwerk
kann eine erfreuliche Mitteilung machen : Der Jahresumsatz 1945 stieg erstmals auf
mehr als eine halbe Million Exemplare. Dieses schöne Resultat bringt wohl am besten
zum Ausdruck, daß immer mehr SJW-Hefte den Weg zu ihren jugendlichen Lesern finden.

JugendaustailSCh. Es ist ein alter, gut schweizerischer Brauch, den Kindern und
Jugendlichen einen Aufenthalt in einem anderssprachigen Landesteil zu ermöglichen, um
in ihnen die Heimatliebe sowie das Verständnis für unser vielgestaltiges Land zu vertiefen
und um sie fürs Ausland vorzubereiten.

Pro Juventute vermittelt seit vielen Jahren Austausche zwischen Jugendlichen der
verschiedenen Sprachgebiete. Es wirken dabei erprobte Vertrauensstellen und -personen
mit, so daß Gewähr für sorgfältige und einwandfreie Vermittlung geboten ist. Die Kosten
beschränken sich in der Hauptsache auf die Auslagen für Reise- und Taschengeld.

In Fällen wo kein Austausch möglich ist, werden gut empfohlene Familienplätze
für Jahresaufenthalte oder kürzere Zeit vermittelt.

Die Jahresaustausche beginnen in der Regel im Frühjahr (Schulbeginn). Interessenten

sind daher gebeten, ihre Anmeldungen möglichst frühzeitig, spätestens bis Ende
Februar, an den Jugendferien-Dienst Pro Juventute, Stampfenbachstraße 12, Zürich, zu
richten, wo auch alle weiteren Auskünfte erteilt werden.

Stiftung der Kur- und Wanderstationen des Schweizerischen Lehrervereins.
Wir geben unsern Mitgliedern bekannt, daß sie gegen Vorweis der Ausweiskarte

neu folgende Ermäßigung erhalten :

Neuchâtel : Galerie Leopold Robert der Société des Amis des Arts, Avenue du Peyrou 7.

Eintritt : 50 Prozent Ermäßigung.
Skihaus : Alte Conterser Schwendi, Parsenn-Küblis. Besitzer : Familie Flütsch. Aufstieg

von Küblis in 214 Stunden. Platz für 35 bis 40 Personen. Betten und Lager. Pensionspreise

Fr. 7.— bis 9.— Schüler und Vereine große Preisermäßigung. Gute, reichliche
Verpflegung. Sehr empfohlen, besonders auch für Schulskilager.

Die Geschäftsstelle : Frau C. Müller-Walt, Au-Rheintal.
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